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1 Allgemeine Bestimmungen 

1.1 Bei allen Geschäften mit Wiederverkäu-
fern oder gewerblichen Abnehmern (Bestel-
ler) über die Lieferung von elektrischen Bau-
elementen und elektronischen Baugruppen 
gelten ausschließlich diese Bedingungen. 
Abweichende oder ergänzende Bedingungen 
des Bestellers sowie Nebenabreden sind nur 
verbindlich, wenn sie vom Lieferer schriftlich 
bestätigt werden. 
1.2 Der Besteller darf Ansprüche gegen den 
Lieferer nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung des Lieferers abtreten. Kaufpreis-
forderungen und sonstige Geldansprüche 
sind frei übertragbar. 
1.3 Preis- und Leistungsangaben sowie 
sonstige Erklärungen oder Zusicherungen 
sind für den Lieferer nur dann verbindlich, 
wenn sie von ihm schriftlich abgegeben oder 
bestätigt worden sind. 
1.4 Vom Lieferer übergebene Kostenvoran-
schläge, Zeichnungen und andere Unterlagen 
verbleiben in seinem Eigentum und Urheber-
recht, sie dürfen Dritten nicht ohne vorherige 
Zustimmung des Lieferers zugänglich ge-
macht werden. 
1.5 Bei Typen, die nicht den Typenlisten des 
Lieferers entsprechen, müssen bis zu 10 % 
über die bestellten Mengen hinaus abge-
nommen und bezahlt werden. Minderlieferun-
gen bis zu 10 % sind zulässig und geben kei-
nen Anspruch auf Nachlieferungen der Fehl-
mengen oder Schadensersatz. 
1.6 Teillieferungen sind zulässig. 
 

2 Angebot 

2.1 Angebote erfolgen grundsätzlich frei-
bleibend. 

2.2 Wird eine beim Lieferer eingegangene 
Bestellung nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach ihrem Eingang schriftlich bestätigt oder 
ausgeführt, ist der Besteller zur Rücknahme 
der Bestellung berechtigt, ohne dass er je-
doch hieraus irgendwelche Schadensersatz-
ansprüche gegen den Lieferer geltend ma-
chen kann. Das gilt auch für den Fall, dass 
der Lieferer eine Bestellung ohne Abgabe 
eines Angebotes erhalten hat. 
 

3 Preise 

3.1 Die Preise sind Euro-Preise, wenn nicht 
anders angegeben, und verstehen sich ohne 
Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils gülti-
gen Satz entsprechend den jeweils geltenden 
steuerrechtlichen Vorschriften gesondert in 
Rechnung gestellt. 
3.2 Die Preise gelten, falls nicht andere Ab-
machungen schriftlich bestätigt sind, ab Werk 
oder Lager des Lieferers ausschließlich Ver-
packung. 
 

4 Zahlungsbedingungen 

4.1 Für alle Zahlungen gelten die jeweils 
festgelegten Zahlungsbedingungen. Soweit 
nichts anderes festgelegt ist, sind alle Zah-
lungen spätestens innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug frei 
Zahlstelle des Lieferers zu leisten. Zahlungs-
fristen gelten als eingehalten, wenn der Liefe-
rer innerhalb der Frist über den Betrag verfü-
gen kann. Zahlungen können nach Wahl des 
Lieferers auf andere noch offen stehende 
Forderungen verrechnet werden. 
4.2 Schecks und – soweit Wechselzahlung 
vereinbart ist – Wechsel werden angenom-
men. Diskont- und Einzugsspesen sowie Zin-
sen sind dem Lieferer unverzüglich zu vergü-
ten. 
4.3 Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestel-
lers, soweit es nicht auf demselben Vertrags-
verhältnis beruht, sowie die Aufrechnung mit 
bestrittenen oder nicht rechtskräftig festge-
stellten Forderungen ist ausgeschlossen. Der 
Lieferer ist berechtigt, die Ausübung des Zu-
rückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleis-
tung – auch durch Bürgschaft – abzuwenden. 
4.4 Kommt der Besteller mit seiner Zah-
lungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, so 
hat er – unbeschadet aller anderen Rechte 
des Lieferers – ab diesem Zeitpunkt Verzugs-
zinsen in Höhe von jährlich 8 % zu zahlen, 

soweit der Lieferer nicht einen höheren Scha-
den nachweist. 
4.5 Stellt der Besteller seine Zahlungen ein, 
liegt eine Überschuldung vor oder wird die 
Eröffnung eines Vergleichs- oder Konkursver-
fahrens beantragt oder kommt der Besteller 
mit der Einlösung fälliger Wechsel oder 
Schecks in Verzug, so wird die Gesamtforde-
rung des Lieferers sofort fällig. Dasselbe gilt 
bei einer sonstigen wesentlichen Verschlech-
terung der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Bestellers. Der Lieferer ist in diesen Fällen 
berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung 
zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutre-
ten. 
 

5 Eigentumsvorbehalt 

5.1 Die Waren bleiben Eigentum des Liefe-
rers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen 
den Besteller zustehenden Ansprüche (Vor-
behaltsware), auch wenn die einzelne Ware 
bezahlt worden ist. Eine Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware 
ist nicht zulässig. 
5.2 Der Besteller tritt für den Fall der – im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäfts-
betriebes zulässigen – Weiterveräußerung 
oder Vermietung der Vorbehaltsware dem 
Lieferer schon jetzt bis zur Tilgung sämtlicher 
Forderungen des Lieferers die ihm aus dem 
Weiterverkauf oder der Vermietung entste-
henden künftigen Forderungen gegen seine 
Kunden sicherheitshalber ab, ohne dass es 
noch späterer besonderer Erklärungen be-
darf; die Abtretung erstreckt sich auch auf 
Saldoforderungen, die sich im Rahmen be-
stehender Kontokorrentverhältnisse oder bei 
Beendigung derartiger Verhältnisse des Be-
stellers mit seinen Kunden ergeben. Wird die 
Vorbehaltsware zusammen mit anderen Ge-
genständen weiterveräußert oder vermietet, 
ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzel-
preis vereinbart wurde, so tritt der Besteller 
dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen 
Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreis-
forderung bzw. des Gesamtmietzinses ab, 
der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten 
Wert der Vorbehaltsware entspricht. Bis auf 
Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der 
abgetretenen Forderungen aus der Weiter-
veräußerung oder Vermietung befugt; er ist 
jedoch nicht berechtigt, über sie in anderer 
Weise, z. B. durch Abtretung, zu verfügen. 
Auf Verlangen des Lieferers hat der Besteller 
die Abtretung dem Kunden bekannt zu geben 
und dem Lieferer die zur Geltendmachung 
seiner Rechte gegen den Kunden erforderli-
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chen Unterlagen, z. B. Rechnungen, auszu-
händigen und die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Alle Kosten der Einziehung und et-
waiger Interventionen trägt der Besteller. Er-
hält der Besteller aufgrund der ihm erteilten 
Ermächtigung zur Einziehung der abgetrete-
nen Forderungen aus der Weiterveräußerung 
Wechsel, so geht das Eigentum an diesen 
Papieren mit dem verbrieften Recht siche-
rungshalber auf den Lieferer über. Die Über-
gabe der Wechsel wird durch die Vereinba-
rung ersetzt, dass der Besteller sie für den 
Lieferer in Verwahrung nimmt und sie sodann 
unverzüglich und indossiert an den Lieferer 
abliefert. Für den Fall, dass der Gegenwert 
der an den Lieferer abgetretenen Forderun-
gen in Schecks bei dem Besteller oder bei 
einem Geldinstitut des Bestellers eingehen 
sollte, ist dieser zur unverzüglichen Meldung 
der Eingänge und zur Abführung verpflichtet. 
Das Eigentum an den Schecks geht mit dem 
verbrieften Recht auf den Lieferer über, so-
bald sie der Besteller erhält.  
Die Übergabe der Papiere wird durch die 
Vereinbarung ersetzt, dass der Besteller sie 
für den Lieferer in Verwahrung nimmt, um sie 
sodann unverzüglich und indossiert an den 
Lieferer abzuliefern. 
5.3 Verarbeitet der Besteller die Vorbe-
haltsware, bildet er sie um oder verbindet er 
sie mit anderen Gegenständen, so erfolgt die 
Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung für 
den Lieferer. Dieser wird unmittelbarer Eigen-
tümer der durch die Verarbeitung, Umbildung 
oder Verbindung hergestellten Sache. Sollte 
dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich 
sein, so sind sich Lieferer und Besteller dar-
über einig, dass der Lieferer in jedem Zeit-
punkt der Verarbeitung, Umbildung oder Ver-
bindung Eigentümer der neuen Sache wird. 
Der Besteller verwahrt die neue Sache für 
den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns. Die durch Verarbeitung, 
Umbildung oder Verbindung entstandene 
Sache gilt als Vorbehaltsware. Bei Verarbei-
tung, Umbildung oder Verbindung mit ande-
ren, nicht dem Lieferer gehörenden Gegens-
tänden steht dem Lieferer Miteigentum an der 
neuen Sache in Höhe des Anteils zu, der sich 
aus dem Verhältnis des Wertes der verarbei-
teten, umgebildeten oder verbundenen Vor-
behaltsware zum Wert der neuen Sache er-
gibt. Für den Fall der Veräußerung oder Ver-
mietung der neuen Sache tritt der Besteller 
hiermit dem Lieferer seinen Anspruch aus der 
Veräußerung oder Vermietung gegen seinen 
Kunden mit allen Nebenrechten sicherungs-
halber ab, ohne dass es noch späterer be-
sonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung 
gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem 
vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der 
verarbeiteten, umgebildeten oder verbunde-
nen Vorbehaltsware entspricht. Der dem Lie-

ferer abgetretene Forderungsanteil hat den 
Vorrang vor der übrigen Forderung. 
5.4 Kommt der Besteller mit seiner Zah-
lungspflicht oder der Einlösung fälliger Wech-
sel oder Schecks ganz oder teilweise in Ver-
zug, liegt eine Überschuldung oder Zah-
lungseinstellung vor oder ist Vergleichs- oder 
Konkursantrag gestellt, so ist der Lieferer 
berechtigt, sämtliche noch unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Waren sofort an sich zu 
nehmen; ebenso kann er die weiteren Rechte 
aus dem Eigentumsvorbehalt sofort geltend 
machen; dasselbe gilt bei einer sonstigen 
wesentlichen Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Bestellers. Der 
Besteller gewährt dem Lieferer oder dessen 
Beauftragten während der Geschäftsstunden 
Zutritt zu seinen sämtlichen Geschäftsräu-
men. Das Verlangen der Herausgabe oder 
die Inbesitznahme stellt keinen Rücktritt vom 
Vertrag dar. Der Lieferer ist berechtigt, die 
Vorbehaltsware mit der Sorgfalt eines ordent-
lichen Kaufmanns zu verwerten und sich un-
ter Anrechnung auf die offenen Ansprüche 
aus deren Erlös zu befriedigen. 
5.5 Übersteigt der Wert der Sicherung die 
Ansprüche des Lieferers gegen den Besteller 
aus der laufenden Geschäftsverbindung ins-
gesamt um mehr als 20 %, so ist der Lieferer 
auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, ihm 
zustehende Sicherungen nach seiner Wahl 
freizugeben. 
 

6 Lieferung 

6.1 Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn 
sie vom Lieferer ausdrücklich als verbindlich 
bestätigt worden sind. 
6.2 Die Lieferfrist beginnt an dem Tag, an 
dem die Übereinstimmung über die Bestel-
lung zwischen dem Besteller und dem Liefe-
rer schriftlich vorliegt. Die Lieferfrist ist ein-
gehalten, wenn die Ware das Werk oder das 
Lager innerhalb der Frist verlassen hat. Ver-
zögert sich der Versand oder die Abholung 
aus Gründen, die der Lieferer nicht zu vertre-
ten hat, so gilt die Frist als eingehalten bei 
Meldung der Versandbereitschaft innerhalb 
der vereinbarten Frist. 
6.3 Ist die Nichteinhaltung der Frist nach-
weislich auf Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, 
Streik, Aussperrung, nicht richtiger oder nicht 
rechtzeitiger Belieferung durch Zulieferanten 
oder den Eintritt unvorhergesehener Hinder-
nisse, die außerhalb des Willens des Liefe-
rers oder seines Zulieferanten liegen, zurück-
zuführen, so verlängert sich die Frist ange-
messen. 
6.4 Der Besteller kann eine Vertragsstrafe 
nur dann verlangen, wenn diese gesondert 
vereinbart wurde. Ansprüche für Schäden, die 
der Besteller aus einer verspäteten Lieferung 

erleidet, insbesondere auch solche für Folge-
schäden, sind ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit, bei Zusicherungen 
oder bei Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten durch einfache Fahrlässigkeit für 
vertragstypisch vorhersehbare Schäden 
zwingend gehaftet wird. 
6.5 Im übrigen bleibt das Recht des Bestel-
lers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf 
einer dem Lieferer gesetzten angemessenen 
Nachfrist unberührt. 
6.6 Verursacht der Besteller eine Verzöge-
rung des Versandes oder der Zustellung der 
Liefergegenstände, so ist der Lieferer berech-
tigt, die dadurch entstehenden Mehrkosten 
dem Besteller zu berechnen. 

7 Gefahrübergang 

7.1 Die Gefahr (Transport- und Vergütungs-
gefahr) geht auf den Besteller über, wenn die 
Ware das Werk oder Lager des Lieferers ver-
lassen hat, gleichgültig, ob mit eigenen oder 
fremden Transportmitteln. 
7.2 Verzögert sich die Versendung aufgrund 
eines vom Bestellers zu vertretenden Um-
standes oder erfolgt die Versendung auf 
Wunsch des Bestellers zu einem späteren als 
dem vereinbarten Liefertermin, so geht die 
Gefahr vom Tage der Mitteilung der Versand-
bereitschaft an für die Dauer der Verzögerung 
auf den Besteller über; der Lieferer ist ver-
pflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestel-
lers die vom Besteller verlangten Versiche-
rungen zu bewirken. 
7.3 Ohne besonderes Verlangen des Bestel-
lers wird eine Lieferung nicht gegen Dieb-
stahl, Bruch, Transport- und Feuerschäden 
versichert. Verlangt der Besteller den Ab-
schluss einer Versicherung, wird sie auf Kos-
ten des Bestellers abgeschlossen. 
 

8 Gewährleistung 

8.1 Für Mängel, zu denen auch das Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften zählt, haftet der 
Lieferer wie folgt: 
a) Alle diejenigen Teile sind nach Wahl des 

Lieferers unentgeltlich nachzubessern 
oder Neuzuliefern, die innerhalb von 6 
Monaten vom Tage des Gefahrübergangs 
an gerechnet, infolge eines vor dem Ge-
fahrübergang liegenden Umstandes, ins-
besondere wegen fehlerhafter Bauart, 
schlechten Materials oder mangelhafter 
Ausführung unbrauchbar werden oder de-
ren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt 
wurde. 

b) Mängel müssen dem Lieferer unverzüg-
lich schriftlich angezeigt werden; erkenn-
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bare Mängel jedoch spätestens innerhalb 
von 14 Tagen nach Zugang der Ware. 

c) Die Rücksendung mangelhafter Lieferge-
genstände ist in fachgerechter, transport-
sicherer Verpackung vorzunehmen. 

d) Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller 
dem Lieferer die nach billigem Ermessen 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu ge-
währen.  Verweigert er diese, ist der Lie-
ferer von der Mängelbeseitigung befreit. 

e) Wenn der Lieferer eine ihm gestellte an-
gemessene Nachfrist verstreichen lässt, 
ohne den Mangel zu beheben, die Nach-
besserung unmöglich ist, verweigert wird 
oder nicht zur Mängelbeseitigung führt 
und dem Besteller eine weitere Nachbes-
serung nicht zugemutet werden kann, so 
hat der Besteller das Recht, Minderung 
(Herabsetzung der Vergütung) oder 
Wandelung (Rückgängigmachung des 
Vertrages) zu verlangen. 

f) Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf 
natürliche Abnutzung, ferner nicht auf 
Schäden die nach Gefahrübergang infol-
ge fehlerhafter oder nachlässiger Be-
handlung, übermäßiger Beanspruchung 
und solcher thermischer, chemischer, e-
lektrochemischer oder elektrischer Ein-
flüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
nicht vorausgesetzt sind. 

g) Die Gewährleistungsverpflichtung er-
lischt, wenn der Liefergegenstand durch 
unsachgemäße Behandlung oder Lage-
rung gelitten hat oder wenn an ihm Ände-
rungen oder Reparaturen ohne schriftli-
che Zustimmung des Lieferers vorge-
nommen worden sind und die Änderun-
gen oder Reparaturen zu dem Mangel 
geführt haben. 

h) Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus 
Mängeln geltend zu machen, verjährt in 
allen Fällen vom Zeitpunkt der Rüge an in 
3 Monaten, jedoch nicht vor Ablauf der 
ursprünglichen Gewährleistungsfrist. Wird 
innerhalb dieser Frist keine Einigung er-
zielt, so können Lieferer und Besteller ei-
ne Verlängerung dieser Verjährungsfrist 
vereinbaren. 

i) Die in Erfüllung dieser Gewährleistungs-
verpflichtung ersetzten Teile gehen mit 
dem Ausbau in das Eigentum des Liefe-
rers über. 

j) Für Nachbesserungsarbeiten und Ersatz-
stücke haftet der Lieferer im gleichen Um-
fang wie für den ursprünglichen Lieferge-
genstand, und zwar bis zum Ablauf der 
für den ursprünglichen Liefergegenstand 
geltenden Gewährleistungsfrist. 

8.2 Weitere Ansprüche des Bestellers ge-
gen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehil-
fen sind ausgeschlossen, insbesondere ein 
Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht 
an der Ware selbst entstanden sind. Dies gilt 
nicht, soweit bei Personenschäden oder 

Schäden an privat genutzten Sachen nach 
dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen 
des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit 
oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaf-
ten zwingend gehaftet wird. 
8.3 Für die Brauchbarkeit der Liefergegens-
tände für den vom Besteller vorgesehenen 
Verwendungszweck leistet der Lieferer nur 
Gewähr, wenn dies ausdrücklich und schrift-
lich vereinbart wird. 
8.4 Ist der Kauf für beide Teile ein Handels-
geschäft, so hat der Besteller die Ware un-
verzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ord-
nungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu 
untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, 
dem Lieferer unverzüglich Anzeige zu ma-
chen. 
Unterlässt der Besteller diese Anzeige, so gilt 
die Ware als genehmigt, es sei denn, es han-
delt sich um einen Mangel, der bei der Unter-
suchung nicht erkennbar war. Im übrigen gel-
ten die §§ 377 ff. HGB. 
8.5 Die Gewährleistungsansprüche sind 
nach Wahl des Lieferers auf Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung beschränkt. Bei Fehl-
schlagen der Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung hat der Besteller das Recht, nach sei-
ner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages zu ver-
langen. 
8.6 Weitergehende Ansprüche des Bestel-
lers, insbesondere wegen Mangelfolgeschä-
den, soweit diese nicht aus dem Fehlen zu-
gesicherter Eigenschaften resultieren, sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, 
grober Fahrlässigkeit oder Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten des Lieferers. 
 

9 Schutzrechte 

9.1 Der Lieferer übernimmt gegenüber dem 
Besteller in der Bundesrepublik Deutschland 
die Haftung dafür, dass der Liefergegenstand 
mit Ausnahme etwaiger in ihm verwendeter 
Schaltungen frei von Schutzrechten Dritter ist. 
9.2 Voraussetzung ist jedoch, dass der Be-
steller den Lieferer unverzüglich über An-
sprüche aus Schutzrechten, die Dritte gegen 
ihn erheben, unterrichtet und bei der Behand-
lung dieser Ansprüche und der Verfolgung 
seiner Rechte im Einvernehmen mit dem Lie-
ferer vorgeht. Wird eine dieser Vorausset-
zungen nicht erfüllt, so wird der Lieferer von 
seiner Verpflichtung frei. Ergibt sich eine Ver-
letzung von Schutzrechten Dritter, für die der 
Lieferer bedingungsgemäß haftet und wird 
deshalb dem Besteller die Benutzung eines 
Liefergegenstandes ganz oder teilweise 
rechtskräftig untersagt, so wird der Lieferer 
auf eigene Kosten nach seiner Wahl entwe-
der 

a) dem Besteller das Recht zur Benutzung 
des Liefergegenstandes verschaffen oder 

b) den Liefergegenstand schutzrechtsfrei 
gestalten oder 

c) den Liefergegenstand durch einen ande-
ren Gegenstand entsprechender Leis-
tungsfähigkeit ersetzen, der keine 
Schutzrechte verletzt oder 

d) den Liefergegenstand gegen Erstattung 
des Kaufpreises zurücknehmen. 

9.3 Nimmt der Besteller Veränderungen an 
dem Liefergegenstand, den Einbau von Zu-
satzeinrichtungen oder die Verbindung des 
Liefergegenstandes mit anderen Geräten 
oder Vorrichtungen vor, und werden dadurch 
Schutzrechte Dritter verletzt, entfällt die Haf-
tung des Lieferers. 
9.4 Ebenso haftet der Lieferer nicht für die 
Verletzung fremder Schutzrechte für einen 
Liefergegenstand, der nach Zeichnungen, 
Entwicklungen oder sonstigen Angaben des 
Bestellers gefertigt ist. Der Besteller hat den 
Lieferer in diesem Fall von Ansprüchen Dritter 
freizustellen. 
9.5 Weitergehende oder anderweitige An-
sprüche stehen dem Besteller wegen der 
Verletzung von Schutzrechten Dritter nicht zu. 
Insbesondere ersetzt der Lieferer auch keine 
Folgeschäden, wie Produktions- und Nut-
zungsausfall sowie entgangenen Gewinn. 
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht, 
soweit in Fällen des Vorsatzes oder der gro-
ben Fahrlässigkeit oder der Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten oder des Fehlens 
zugesicherter Eigenschaften für vertragsty-
pisch vorhersehbare Schäden zwingend ge-
haftet wird. Das Recht des Bestellers zum 
Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 
9.6 Der Besteller erwirbt keine Ansprüche 
auf Benutzung dem Lieferer zur Verfügung 
stehender Schutzrechte, die das Zusammen-
wirken des Liefergegenstandes mit anderen 
Gegenständen betreffen. 
 

10 Haftung 

Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt 
ist, haften der Lieferer und seine Erfüllungs- 
und Verrichtungsgehilfen für Schadenser-
satzansprüche des Bestellers aus positiver 
Forderungsverletzung, aus der Verletzung 
von Pflichten bei den Vertragsverhandlungen 
und aus unerlaubter Handlung wie folgt: 
a) Die Haftung für Personenschäden richtet 

sich nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

b) Die Haftung für Sachschäden ist auf 
€ 250.000,- je Schadensereignis und 
€ 500.000,- insgesamt beschränkt. 

c) Die Haftung für Vermögensschäden ist 
ausgeschlossen. 

ziscon gmbh liebigstrasse 12 fon  +49 6182 9236-0 www.ziscon.de -  www.ziscon.com - 3 von 4 - 
  63500 seligenstadt  fax  +49 6182 9236-20 info@ziscon.de 
 
 
Verkaufs- und Lieferbedingungen für elektrische Bauelemente und elektronische Baugruppen der Ziscon GmbH - Stand: Januar 2004 



 

gebäude- und prozessautomatisierung

Die Haftungsbeschränkung unter b) und der 
Haftungsausschluss unter c) gelten nicht, 
soweit bei Schäden an privat genutzten Sa-
chen nach dem Produkthaftungsgesetz oder 
in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit oder der Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten oder des Fehlens zu-
gesicherter Eigenschaften für vertragstypisch 
vorhersehbare Schäden zwingend gehaftet 
wird. 
 

11 Verbindlichkeit des Vertrages 

Sollten einzelne Regelungen dieser Bedin-
gungen unwirksam sein, so wird dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Regelungen sowie des 
Vertrages selbst nicht berührt. 
 

12 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

12.1 Ist der Besteller Kaufmann, so ist –
auch für Scheck- und Wechselverfahren – 
Offenbach am Main ausschließlicher Ge-
richtsstand. Der gleiche Gerichtsstand gilt, 
wenn der Besteller im Zeitpunkt der Einlei-
tung eines gerichtlichen Verfahrens keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesre-
publik Deutschland hat. Der Lieferer ist je-
doch berechtigt, jedes gesetzlich zuständige 
Gericht anzurufen. 
12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Die Haager Konventionen vom 
1.7.1964 betreffend Einheitliche Gesetze über 
den internationalen Kauf und das Überein-
kommen der Vereinten Nationen vom 
11.4.1980 über Verträge über den internatio-
nalen Kauf beweglicher Sachen finden keine 
Anwendung. 
 
 
 
 
Ziscon GmbH  -  Seligenstadt 
HRB 11992 
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